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Nenndaten
1. Nennkapazität C5:	 siehe Typschild

2. Nennspannung:	 2,0 V x Zellenzahl

3. Entladestrom:	 C5/5h

4. �Nenndichte des Elektrolyten* 
Ausführung PzS: 1,29 kg/l	 Ausführung PzB: 1,29 kg/l	 Zugbeleuchtung: siehe Typschild

5. Nenntemperatur:	 30°C

6. Nennelektrolytstand:	 bis Elektrolytstandmarke „max.“

* Wird innerhalb der ersten 10 Zyklen erreicht.

• Gebrauchsanweisung beachten und am Ladeplatz sichtbar anbringen!
• Arbeiten an Batterien nur nach Unterweisung durch Fachpersonal!

• Bei Arbeiten an Batterien Schutzbrille und Schutzkleidung tragen!
• Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN EN 50272-3, DIN 50110-1 beachten!

• Rauchen verboten!
• Keine offene Flamme, Glut oder Funken in die Nähe der Batterie, da Explosions- und Brandgefahr!

• �Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem Wasser aus- bzw. abspülen.  
Danach unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

• Mit Säure verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen.

• Explosions- und Brandgefahr, Kurzschlüsse vermeiden!

• Elektrolyt ist stark ätzend!

• Batterie nicht kippen!
• �Nur zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen verwenden, z.B. Hebegeschirre gem. VDI 3616. 

Hebehaken dürfen keine Beschädigungen an Zellen, Verbindern oder Anschlusskabeln verursachen!

• Gefährliche elektrische Spannung!
• �Achtung! Metallteile der Batteriezellen stehen immer unter Spannung, deshalb keine fremden 

Gegenstände oder Werkzeuge auf der Batterie ablegen!

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, bei Reparatur mit nicht originalen Ersatzteilen, eigenmächtigen Eingriffen, 
Anwendung von Zusätzen zum Elektrolyten (angebliche Aufbesserungsmittel) erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Gebrauchsanweisung
Fahrzeugtraktionsbatterien
Bleibatterien mit Panzerplattenzellen PzS und PzB
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1. Inbetriebnahme gefüllter und geladener Batterien.
(Inbetriebnahme ungefüllter Batterien siehe gesonderte Vorschrift.)
Die Batterie ist auf mechanisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. Die 
Batterieendableitung ist kontaktsicher und polrichtig zu verbinden, anson-
sten können Batterie, Fahrzeug oder Ladegerät zerstört werden. Anzugs-
momente für Polschrauben der Endableiter und Verbinder:

Der Elektrolytstand ist zu kontrollieren. Er muss gesichert oberhalb des 
Schwappschutzes oder der Scheideroberkante liegen.
Die Batterie ist gem. Pkt. 2.2 nachzuladen.
Der Elektrolyt ist mit gereinigtem Wasser bis zum Nennstand aufzufüllen.

2. Betrieb
Für den Betrieb von Traktionsbatterien gilt DIN EN 50272-3 «Antriebsbatte-
rien für Elektrofahrzeuge».

2.1. Entladen
Lüftungsöffnungen dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden. Öff-
nen oder Schließen von elektrischen Verbindungen (z.B. Steckern) darf nur 
im stromlosen Zustand erfolgen. Zum Erreichen einer optimalen Lebensdauer 
sind betriebsmäßige Entladungen von mehr als 80% der Nennkapazität zu 
vermeiden (Tiefentladungen). Dem entspricht eine minimale Elektrolytdichte 
von 1,13 kg/l am Ende der Entladung. Entladene Batterien sind sofort zu 
laden und dürfen nicht stehen bleiben. Dies gilt auch für teilentladene Bat-
terien.

2.2 Laden
Es darf nur mit Gleichstrom geladen werden. Alle Ladeverfahren nach DIN 
41773 und DIN 41774 sind zulässig. Anschluss nur an das zugeordnete, für 
die Batteriegröße zulässige Ladegerät, um Überlastungen der elektrischen 
Leitungen und Kontakte, unzulässige Gasbildung und Austritt von Elektrolyt 
aus den Zellen zu vermeiden.
Im Gasungsbereich dürfen die Grenzströme gem. DIN EN 50272-3 nicht 
überschritten werden. Wurde das Ladegerät nicht zusammen mit der Batterie 
beschafft, ist es zweckmäßig, dieses vom Kundendienst des Herstellers auf 
seine Eignung prüfen zu lassen.
Beim Laden muss für einwandfreien Abzug der Ladegase gesorgt werden. 
Trogdeckel bzw. Abdeckungen von Batterieeinbauräumen sind zu öffnen oder 
abzunehmen. Die Verschlussstopfen bleiben auf den Zellen bzw. bleiben 
geschlossen. Die Batterie ist polrichtig (Plus an Plus bzw. Minus an Minus) an 
das ausgeschaltete Ladegerät zu schließen. Danach ist das Ladegerät ein-
zuschalten.
Beim Laden steigt die Elektrolyttemperatur um ca. 10 K an. Deshalb soll die 
Ladung erst begonnen werden, wenn die Elektrolyttemperatur unter 45°C 
liegt. Die Elektrolyttemperatur von Batterien soll vor der Ladung mindestens 
+10°C betragen, da sonst keine ordnungsgemäße Ladung erreicht wird.
Die Ladung gilt als abgeschlossen, wenn die Elektrolytdichte und Batterie-
spannung über 2 Stunden konstant bleiben.

2.3. Ausgleichsladen
Ausgleichsladungen dienen zur Sicherung der Lebensdauer und zur Erhaltung 
der Kapazität. Sie sind erforderlich nach Tiefentladungen, nach wiederholt un-
genügender Ladung und Laden nach IU-Kennlinie. Ausgleichsladungen sind 
im Anschluss an normale Ladungen durchzuführen. Der Ladestrom kann max. 
5A/100Ah Nennkapazität betragen (Ladeende siehe Punkt 2.2.).

Temperatur beachten!

2.4. Temperatur
Die Elektrolyttemperatur von 30°C wird als Nenntemperatur bezeichnet. 
Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer, niedrigere Temperaturen 
verringern die verfügbare Kapazität. 55°C ist die Grenztemperatur und nicht 
als Betriebstemperatur zulässig.

2.5 Elektrolyt
Die Nenndichte des Elektrolyten bezieht sich auf 30°C und Nennelektrolyt-
stand in vollgeladenem Zustand. Höhere Temperaturen verringern, tiefere 
Temperaturen erhöhen die Elektrolytdichte. Der zugehörige Korrekturfaktor 
beträgt ±0,0007 kg/l pro K, z.B. Elektrolytdichte 1,28 kg/l bei 45°C entspricht 
einer Dichte von 1,29 kg/l bei 30°C. Der Elektrolyt muss den Reinheitsvor-
schriften nach DIN 43530 Teil 2 entsprechen.

3. Warten

3.1. Täglich
Batterie nach jeder Entladung laden. Gegen Ende der Ladung ist der Elek-
trolytstand zu kontrollieren. Falls erforderlich, ist gegen Ende der Ladung mit 
gereinigtem Wasser bis zum Nennstand nachzufüllen. Die Höhe des Elek-
trolytstandes soll den Schwappschutz bzw. die Scheideroberkante oder die 
Elektrolytstandsmarke „Min“ nicht unterschreiten.

3.2. Wöchentlich
Sichtkontrolle nach Wiederaufladung auf Verschmutzung oder mechanische 
Schäden. Bei regelmäßigem Laden nach IU-Kennlinie ist eine Ausgleichsla-
dung (siehe Punkt 2.3.) vorzunehmen.

3.3. Monatlich
Gegen Ende des Ladevorgangs sind die Spannungen aller Zellen bzw. Block-
batterien bei eingeschaltetem Ladegerät zu messen und aufzuzeichnen.
Nach Ende der Ladung ist die Elektrolytdichte und die Elektrolyttemperatur 
aller Zellen zu messen und aufzuzeichnen.
Werden wesentliche Veränderungen zu vorherigen Messungen oder Unter-
schiede zwischen den Zellen bzw. Blockbatterien festgestellt, so ist zur wei-
teren Prüfung bzw. Instandsetzung der Kundendienst anzufordern.

3.4. Jährlich
Gemäß DIN VDE 0117 ist nach Bedarf, aber mindestens einmal jährlich, der 
Isolationswiderstand des Fahrzeugs und der Batterie durch eine Elektrofach-
kraft zu prüfen.
Die Prüfung des Isolationswiderstandes der Batterie ist gemäß DIN EN 60254-1 
 durchzuführen. Der ermittelte Isolationswiderstand der Batterie soll gemäß 
DIN EN 50272-3 den Wert von 50 Ω je Volt Nennspannung nicht unterschrei-
ten. Bei Batterien bis 20 V Nennspannung ist der Mindestwert 1000 Ω.

4. Pflegen
Die Batterie ist stets sauber und trocken zu halten, um Kriechströme zu ver-
meiden. Reinigung gem. ZVEI Merkblatt «Reinigung von Fahrzeugtraktions-
batterien». Flüssigkeit im Batterietrog ist abzusaugen und vorschriftsmäßig 
zu entsorgen.
Beschädigungen der Trogisolation sind nach Reinigung der Schadstellen aus-
zubessern, um Isolationswerte nach DIN EN 50272-3 sicherzustellen und Trog-
korrosion zu vermeiden. Wird der Ausbau von Zellen erforderlich, ist es zweck-
mäßig, hierfür den Kundendienst anzufordern.

5. Lagern
Werden Batterien für längere Zeit außer Betrieb genommen, so sind diese 
vollgeladen in einem trockenen, frostfreien Raum zu lagern.
Um die Einsatzbereitschaft der Batterie sicherzustellen, können folgende 
Ladebehandlungen gewählt werden:
1.  monatliche Ausgleichsladung nach Punkt 2.3.
2.  Erhaltungsladungen bei einer Ladespannung von 2,23 V x Zellenzahl.
Die Lagerzeit ist bei der Lebensdauer zu berücksichtigen.

6. Störungen
Werden Störungen an der Batterie oder dem Ladegerät festgestellt, ist unver-
züglich der Kundendienst anzufordern. Messdaten gem. 3.3. vereinfachen die 
Fehlersuche und die Störungsbeseitigung.
Ein Servicevertrag mit uns erleichtert das rechtzeitige Erkennen von Fehlern.

Gebrauchte Batterien müssen getrennt von Hausmüll gesammelt und recycelt werden (EWC 160601).
Der Umgang mit gebrauchten Batterien ist in der EU Batterie Richtlinie (2008/12/EG) und den entsprechenden nationalen Umset-
zungen geregelt (hier: Batterie Verordnung). Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Batterie, um Rücknahme und Entsorgung der 
gebrauchten Batterie zu vereinbaren, oder beauftragen Sie einen lokalen Entsorgungsfachbetrieb.

Technische Änderungen vorbehalten

	 Stahl
M 10	 23 +_ 1NM
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BFS III Stopfenzuordnung

Wassernachfüllsystem BFS III für Traktionsbatterien
mit Panzerplattenzellen PzS und PzB

	 Zellenbaureihe*	 Stopfentyp	 Schwimmerlänge	 Zellenbaureihe*	 Stopfentyp	 Schwimmerlänge
	 PzS	 BFS	 (in mm)	 PzB	 BFS	 (in mm)

	 2/160-10/800	 072224	 24	 –	 –	 –

	 2/180-10/900	 072244	 44	 2/110-10/550	 072224	 24

	 2/230-10/1150	 072234	 34	 2/150-10/750	 072224	 24

	 2/250-10/1250	 072224	 24	 2/160-10/800	 072224	 24

	 2/280-10/1400	 072244	 44	 2/172-10/860	 072224	 24

	 2/310-10/1550	 072234	 34	 2/200-10/1000	 072224	 24

Schematische Darstellung einer Anlage
für Wassernachfüllsysteme

BFS III für Traktionsbatterien

	 1	 Niveauschalter 
	 2	 Wasserbefüllbehälter
	 3	 Ladegerät
	 4	 Zapfstelle mit Magnetventil
	 5	 Zapfstelle mit Kugelhahn

	 6	 Verschlusskupplung
	 7	 Verschlussnippel
	 8	 Ionenaustauschpatrone
	 9	 Rohwasseranschluss
	10	 Leitwertmesser mit Magnetventil

* �Die Zellenbaureihen umfassen Zellen mit zwei bis zehn positiven Platten z.B. Spalte PzS               2/120 – 10/600. Hierbei handelt es sich um Zellen mit der 
positiven Platte 60Ah. Die Typbezeichnung einer Zelle lautet z.B. 2 PzS 120.

Ermittlung der Schwimmergröße

T	 =	 Oberkante Zellenöffnung bis Oberkante Separator
T1	 =	 Oberkante Zellenöffnung bis Unterkante Schwimmer
T2	 =	 Oberkante Zellenöffnung bis oberer Elektrolyt-Stand

Die angegebenen Füllhöhen T2 sind Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 2.0 mm

Oberkante
Separator
bzw.
Schwapp-
schutz

T T2T1

5–10mm

Netz

mind.
3m

mind.
1m
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1.Bauart
Das Batteriewassernachfüllsystem BFS wird zum automatischen Einstellen 
des Nennelektrolytstandes eingesetzt. Zum Ableiten der bei der Ladung ent-
stehenden Ladegase sind entsprechende Entgasungsöffnungen vorgesehen. 
Das Stopfensystem besitzt neben der optischen Füllstandsanzeige auch eine 
Diagnoseöffnung zur Messung der Temperatur und der Elektrolytdichte. Es 
können alle Batteriezellen der Typreihen PzS und PzB mit dem BFS-Befüll-
system ausgerüstet werden.
Durch die Schlauchverbindung der einzelnen BFS-Stopfen wird die Wasser-
nachfüllung über eine zentrale Verschlusskupplung möglich.

2. Anwendung
Das Batteriewassernachfüllsystem BFS findet bei Traktionsbatterien für Flurför-
derzeuge Anwendung. Für die Wasserzufuhr wird das Wassernachfüllsystem 
mit einem zentralen Wasseranschluss versehen. Dieser Anschluss, sowie die 
Verschlauchung der einzelnen Stopfen wird mit Weich-PVC-Schlauch vorge-
nommen. Die Schlauchenden werden jeweils auf die Schlauchanschlusstüllen 
der T-Stücke aufgesteckt.

3. Funktion
Das im Stopfen befindliche Ventil in Verbindung mit dem Schwimmer und 
dem Schwimmergestänge steuert den Nachfüllvorgang im Bezug auf die 
erforderliche Wassermenge.
Beim BFS-System wird über den Schwimmer und dem Schwimmergestänge 
über ein Hebelsystem das Ventil beim Erreichen des maximalen Füllstandes, 
mit der 2,5-fachen Auftriebskraft verschlossen und unterbricht somit sicher 
den Wasserzulauf.

4. Befüllen (manuell/automatisch)
Das Befüllen der Batterien mit Batteriewasser sollte möglichst kurz vor Be-
endigung der Batterievollladung durchgeführt werden, hierbei wird sicher-
gestellt, dass die nachgefüllte Wassermenge mit dem Elektrolyten vermischt 
wird. Bei normalem Betrieb ist es in der Regel ausreichend, die Befüllung 
einmal wöchentlich vorzunehmen.

5. Anschlussdruck
Die Wassernachfüllanlage ist so zu betreiben, dass ein Wasserdruck in der Was-
serleitung von 0,3 bar bis 1,8 bar ansteht. Das BFS-System hat einen Druck- 
arbeitsbereich von 0,3 bar bis 3,8 bar. Abweichungen von den Druckbereichen 
beeinträchtigen die Funktionssicherheit der Systeme. Dieser weite Druckbe-
reich lässt drei Befüllungsarten zu.

5.1 Fallwasser
Je nachdem welches Wassernachfüllsystem zum Einsatz kommt, ist die Höhe 
des Vorratsbehälters zu wählen. BFS-System Aufstellhöhe: 3 m bis 18 m über 
Batterieoberfläche.

5.2 Druckwasser
Einstellung des Druckminderventils. BFS-System: 0,3 bar bis 1,8 bar.

5.3 Wassernachfüllwagen
Die im Vorratsbehälter des Wassernachfüllwagens befindliche Tauchpumpe 
erzeugt den erforderlichen Befülldruck. Es darf zwischen der Standebene 
des Wassernachfüllwagens und der Batteriestandfläche kein Höhenunter-
schied bestehen.

6. Fülldauer
Die Befülldauer der Batterien ist abhängig von den Einsatzbedingungen der 
Batterie, den Umgebungstemperaturen und der Befüllart bzw. dem Befüll-
druck. Die Befüllzeit beträgt ca. 0,5 bis 4 Minuten. Die Wasserzuleitung ist 
nach Befüllende bei manueller Befüllung von der Batterie zu trennen.

7. Wasserqualität
Zum Befüllen der Batterien darf nur Nachfüllwasser verwendet werden, welches 
bezüglich der Qualität der DIN 43530 Teil 4 entspricht. Die Nachfüllanlage (Vor-
ratsbehälter, Rohrleitungen, Ventile etc.) dürfen keinerlei Verschmutzung enthal-
ten, die die Funktionssicherheit des BFS-Stopfens beeinträchtigen könnte. Aus 
Gründen der Sicherheit empfiehlt es sich, in die Hauptzuleitung der Batterie ein 
Filterelement (Option) mit einem max. Durchlass von 100 bis 300 μm einzubauen.

Physikalische Anforderung an gereinigtes Wasser
- elektrische Leitfäghigkeit bei 20°C
- frisch hergestellt 10 μS/cm
- bis zum Einfüllen in die Zelle 30 μS/cm

8. Batterieverschlauchung
Die Verschlauchung der einzelnen Stopfen ist entlang der vorhandenen elektri-
schen Schaltung vorzunehmen. Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden.

9. Betriebstemperatur
Die Grenztemperatur für den Betrieb von Traktionsbatterien ist festgelegt mit 
55°C. Ein Überschreiten dieser Temperatur hat eine Batterieschädigung zur 
Folge. Die Batteriebefüllsysteme dürfen in einem Temperaturbereich von > 0°C 
bis max. 55°C betrieben werden.

ACHTUNG:
Batterien mit automatischen Wassernachfüllsystemen dürfen nur 
in Räumen mit Temperaturen > 0°C gelagert werden (sonst Gefahr 
durch Einfrieren der Systeme).

9.1 Diagnoseöffnung
Um die problemlose Messung von Säuredichte und Temperatur zu ermögli-
chen, besitzen die Wassernachfüllsysteme eine Diagnoseöffnung mit einem 
Durchmesser von 7,0 mm für BFS-Stopfen.

9.2 Schwimmer
Je nach Zellenbauart und Typ werden unterschiedliche Schwimmer eingesetzt.

9.3 Reinigung
Die Reinigung der Stopfensysteme hat ausschließlich mit Wasser zu erfolgen. 
Es dürfen keine Teile der Stopfen mit lösungshaltigen Stoffen oder Seifen in 
Berührung kommen.

10. Zubehör

10.1 Strömungsanzeiger
Zur Überwachung des Befüllvorganges kann batterieseitig in die Wasserzu-
leitung ein Strömungsanzeiger eingebaut werden. Beim Befüllvorgang wird 
das Schaufelrädchen durch das fließende Wasser gedreht. Nach Beendi-
gung des Füllvorganges kommt das Rädchen zum Stillstand, wodurch das 
Ende des Befüllvorganges angezeigt wird.

10.2 Stopfenheber
Zur Demontage der Stopfensysteme darf nur das dazugehörige Spezial-
werkzeug (Stopfenheber) verwendet werden. Um Beschädigungen an den 
Stopfensystemen zu vermeiden ist das Heraushebeln der Stopfen mit größ-
ter Sorgfalt vorzunehmen.

10.2.1 Klemmringwerkzeug
Mit dem Klemmringwerkzeug kann zur Erhöhung des Anpressdruckes der 
Verschlauchung auf die Schlaucholiven der Stopfen ein Klemmring aufge-
schoben bzw. wieder gelöst werden.

10.3 Filterelement
In die Batteriezuleitung zur Batteriewasserversorgung kann aus Sicherheits-
gründen ein Filterelement eingebaut werden. Dieses Filterelement hat einen 
max. Durchlassquerschnitt von 100 bis 300 μm und ist als Schlauchfilter 
ausgeführt.

10.4 Verschlusskupplung
Der Wasserzufluss zu den Wassernachfüllsystemen (BFS) erfolgt über eine
zentrale Zuleitung. Diese wird über ein Verschlusskupplungssystem mit dem
Wasserversorgungssystem der Batterieladestelle verbunden. Batterieseitig 
ist ein Verschlussnippel montiert. Wasserversorgungsseitig ist bauseitig eine 
Verschlusskupplung vorzusehen.

11. Funktionsdaten
D 	 - ��Durchflussmenge des geöffneten Ventils bei einem anstehenden Druck 

von 0,1 bar: 350 ml/min
D1 	 - ���max. zulässige Leckrate des geschlossenen Ventils bei einem anstehen-

den Druck von 0,1 bar: 2 ml/min
T 	 - ��Zulässiger Temperaturbereich: 0°C bis max. 65°C
Pa 	 - ��Arbeitsdruckbereich BFS-System: 0,3 bis 1,8 bar
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Erforderliche Zusatzausrüstung

Elektrolytumwälzung EUW

Batterie:
Je Batteriezelle ein Luftzufuhrröhrchen sowie die entsprechende Verschlau-
chung und das Kupplungssystem.
Ladegerät:
Ein im Ladegerät integriertes Pumpenmodul mit Drucküberwachung zur 
Umschaltung des Ladefaktors von nominal 1,20 auf 1,05 bis 1,07.

Wirkungsweise:
Mit Beginn der Batterieladung wird in jede Zelle über das Luftzufuhrröhrchen
staubfreie Luft eingeleitet. Die Umwälzung des Elektrolyten erfolgt durch 
eine „Flüssigkeitspumpe“ nach dem Mammutpumpenprinzip. Somit stellen 
sich von Beginn der Ladung gleiche Elektrolytdichtewerte über die gesamte 
Elektrodenlänge ein.

Aufbau:
Die in dem Ladegerät eingebaute, elektrisch angetriebene Schwinganker-
pumpe erzeugt die erforderliche Druckluft, welche über ein Schlauchsystem 
den Batteriezellen zugeführt wird. Hier wird über T-Anschlussstücke die Luft 
in die Luftzufuhrröhrchen der Batteriezelle geleitet. Speziell auf EUW abge-
stimmte Ladesteckersysteme ermöglichen ein gleichzeitiges, sicheres Kup-
peln des elektrischen sowie des Luftanschlusses. Der Luftanschluss kann 
auch über separate Kupplungssysteme erfolgen.

Pumpe:
Es werden je nach Anzahl der Zellen im Batterieverbund Pumpenleistungen 
von 800; 1000; 1500 l/h eingesetzt. Außer dem Wechsel der Luftfilter (je nach 
Luftverschmutzungsgrad 2–3 Mal pro Jahr) sind die Pumpen wartungsfrei. 
Bei Bedarf, z.B. bei unerklärlichem Ansprechen der Drucküberwachung, 
sind die Filter zu kontrollieren und ggf. ist die Filterwatte zu wechseln. Die 
Pumpe wird zu Beginn der Batterieladung angesteuert und ist in Intervallen 
bis zum Ladungsende aktiv.

Batterieanschluss:
Am Pumpenmodul befinden sich zwei Schlauchanschlüsse mit einem In-
nendurchmesser von 6 mm. Diese werden über ein Y-Schlauchverteilerstück 
zu einem Schlauch mit 9 mm Innendurchmesser zusammengefaßt. Dieser 
Schlauch wird gemeinsam mit den Ladeleitungen aus dem Ladegerät bis 
zum Ladestecker geführt.
Über die im Stecker integrierte EUW-Kupplungsdurchführung wird die Luft
zur Batterie weitergeleitet. Bei der Verlegung ist sorgfältig darauf zu achten, 
dass der Schlauch nicht geknickt wird.

Drucküberwachungsmodul:
Die EUW-Pumpe wird zu Beginn der Ladung aktiviert. Über das Druckü-
berwachungsmodul wird der Druckaufbau während des Ladungsbeginns 
überwacht. Dieses stellt sicher, dass der notwendige Luftdruck bei Ladung 
mit EUW zur Verfügung steht.

Bei eventuellen Störfällen, wie z.B.
• �Luftkupplung Batterie mit Umwälzmodul nicht verbunden (bei separater 

Kupplung) oder defekt.
• Undichte oder defekte Schlauchverbindungen auf der Batterie.
• Ansaugfilter verschmutzt, erfolgt eine optische Störmeldung.

Achtung:
Wird ein installiertes EUW-System nicht oder nicht regelmäßig 
benutzt oder unterliegt die Batterie größeren Temperaturschwan-
kungen kann es zu einem Rückfluss des Elektrolyten in das 
Schlauchsystem kommen. In diesen Fällen ist die Luftzufuhrleitung 
mit einem separaten Kupplungssystem zu versehen.

– Verschlusskupplung Batterieseite
– Durchgangskupplung Luftversorgungsseite.

EUW-Installation auf der Batterie sowie die Luftversorgung über das Ladegerät.



7

Reinigen von Batterien
Eine saubere Batterie ist zwingend notwendig, nicht nur wegen des äußeren 
Erscheinungsbildes, sondern vielmehr, um Unfälle und Sachschäden sowie 
eine verkürzte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Batterien zu vermeiden.
Das Reinigen von Batterien und Trögen ist notwendig, um die erforderliche 
Isolation der Zellen gegeneinander, gegen Erde oder fremde leitfähige Teile 
aufrecht zu erhalten. Außerdem werden Schäden durch Korrosion und durch 
Kriechströme vermieden.
Der Isolationswiderstand von Traktionsbatterien gemäß DIN EN 50272-3 muss 
mindestens 50 Ω je Volt Nennspannung betragen. Bei Batterien für Elektro-
Flurförderzeuge nach DIN EN 1175-1 darf der Isolationswiderstand nicht kleiner 
als 1000 Ω sein.
Die Batterie ist ein elektrisches Betriebsmittel mit herausgeführten Anschlüs-
sen, die einen Berührungsschutz durch Isolierabdeckungen haben.
Dies ist jedoch nicht mit einer elektrischen Isolierung gleichzusetzen, denn 
zwischen den Polen und den Anschlüssen, die durch einen elektrisch nicht-
leitenden Kunststoffdeckel herausgeführt sind, liegt eine Spannung an.
Je nach Einsatzort und Einsatzdauer lässt sich eine Staubablagerung auf 
der Batterie nicht vermeiden. Geringe Mengen austretender Elektrolytparti-
kel während der Batterieladung oberhalb der Gasungsspannung bilden auf 
den Zellen oder den Blockdeckeln eine mehr oder weniger schwach leitende 
Schicht.
Durch diese Schicht fließen dann sogenannte Kriechströme. Erhöhte und 
unterschiedliche Selbstentladung der einzelnen Zellen bzw. Blockbatterien 
sind die Folge.
Dies ist einer der Gründe, weshalb sich die Fahrer von Elektrofahrzeugen 
über mangelnde Kapazität nach der Standzeit einer Batterie über das Wochen-
ende beklagen. Fließen höhere Kriechströme, sind elektrische Funken nicht 
auszuschließen, die das aus den Zellenstopfen oder Zellenventilen austretende 
Ladegas (Knallgas) zur Explosion bringen können.
Somit ist die Reinigung von Batterien nicht nur zur Sicherung der hohen Verfüg-
barkeit erforderlich, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil zur Einhaltung 
der Unfallverhütungsvorschriften.

Reinigen von Traktionsbatterien
• �Die Gefahrenhinweise der Gebrauchsanweisung für Traktionsbatterien sind 

zu beachten.
• Zur Reinigung ist die Batterie aus dem Fahrzeug auszubauen.
• �Der Aufstellungsort für die Reinigung muss so gewählt werden, dass dabei  

entstehendes elektrolythaltiges Spülwasser einer dafür geeigneten Abwasser-
behandlungsanlage zugeleitet wird. Bei der Entsorgung von gebrauchtem 
Elektrolyten bzw. entsprechendem Spülwasser sind die Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie die wasser-und abfallrechtlichen Vor-
schriften zu beachten.

• Es ist eine Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
• �Die Zellenstopfen dürfen nicht abgenommen oder geöffnet werden, sondern 

müssen die Zellen geschlossen halten. Die Reinigungsvorschriften des Her-
stellers sind zu beachten.

• �Die Kunststoffteile der Batterie, insbesondere die Zellengefäße, dürfen nur mit 
Wasser bzw. wassergetränkten Putztüchern ohne Zusätze gereinigt werden.

• �Nach dem Reinigen ist die Batterieoberfläche mit geeigneten Mitteln zu 
trocknen z.B. mit Druckluft oder mit Putztüchern.

• �Flüssigkeit, die in den Batterietrog gelangt ist, muss abgesaugt und unter 
Beachtung der zuvor genannten Vorschriften entsorgt werden. (Einzelheiten 
hierzu siehe auch DIN EN 50272-3, bzw. ZVEI Merkblatt: „Vorsichtsmaß-
nahmen beim Umgang mit Elektrolyt für Bleiakkumulatoren“.)

Traktionsbatterien können auch mit Hochdruckreinigungsgeräten gesäubert 
werden. Hierbei ist zusätzlich die Gebrauchsanweisung des Hochdruckrei-
nigers zu beachten.

Um beim Reinigungsvorgang Schäden an Kunststoffteilen wie den Zellende-
ckeln, der Isolierung der Zellenverbinder und der Stopfen zu vermeiden, sind 
die folgenden Punkte zu beachten:
• Die Zellenverbinder müssen fest angezogen bzw. fest eingesteckt sein.
• Die Zellenstopfen müssen aufgesetzt, d.h. geschlossen sein.
• Es dürfen keine Reinigungszusätze verwendet werden.
• �Die maximal zulässige Temperatureinstellung für das Reinigungsgerät ist: 

140°C. Damit wird in der Regel sichergestellt, dass im Abstand von 30 cm 
hinter der Austrittsdüse eine Temperatur von 60°C nicht überschritten wird.

• �Ein Abstand der Austrittsdüse eines Strahlreinigers von der Batterieober-
fläche soll 30 cm nicht unterschreiten.

• Der maximale Betriebsdruck soll 50 bar betragen.
• �Die Batterien sind großflächig zu bestrahlen, um lokale Überhitzungen zu 

vermeiden.
• �Nicht länger als 3 Sekunden auf einer Stelle mit dem Strahl verharren. Nach 

dem Reinigen ist die Batterieoberfläche mit geeigneten Mitteln zu trocknen, 
z.B. mit Druckluft oder mit Putztüchern.

• �Es dürfen keine Heißluftgeräte mit offener Flamme oder mit Glühdrähten 
verwendet werden.

• �Eine Oberflächentemperatur der Batterie von maximal 60°C darf nicht über-
schritten werden.

• �Flüssigkeit, die in den Batterietrog gelangt ist, muss abgesaugt und unter 
Beachtung der zuvor genannten Vorschriften entsorgt werden. (Einzelheiten 
hierzu siehe auch DIN EN 50272-1, Abschnitt 10.3 und 14, bzw. ZVEI Merk-
blatt: „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrolyt für Bleiakkumu-
latoren“.)
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